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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6680/J der 
Abgeordneten Peter Wurm und weiterer Abgeordneter wie folgt: 

Zu Beginn möchte ich die in der Einleitung der Anfrage enthaltene Unterstellung zurückwei-
sen, ich hätte im Zusammenhang mit dem „Luxuspensionsgesetz“ – die richtige Bezeichnung 
lautet Sonderpensionenbegrenzungsgesetz –  unzutreffende Versprechen gemacht. Die Ziele 
und Inhalte des Sonderpensionenbegrenzungsgesetzes wurden mehrmals sehr eingehend 
auch mit Vertretern des Freiheitlichen Parlamentsklubs erörtert.  Dabei sollte eigentlich klar 
geworden sein, dass das Sonderpensionenbegrenzungsgesetz – seinem Namen entspre-
chend – eine Begrenzung besonders hoher Pensionen,  aber keine Reform des Dienstrechtes 
(noch dazu des der Länder) zum Gegenstand hat. 

Fragen 1 und 2: 

Hinsichtlich dieser Causa muss ich darauf hinweisen,  dass der geschildert Sachverhalt nicht 
die Zuständigkeit meines Ressorts betrifft und mir somit dazu auch keine näheren Informati-
onen vorliegen. 

Es besteht aber jedenfalls kein direkter Bezug zum Sonderpensionenbegrenzungsgesetz: 
Fragen der Karenzierung, Beförderung oder Dienstzuteilung von Landesbeamten fallen aus-
schließlich in die Zuständigkeit des Landes, betreffen aktive Beamte und das Dienstrecht und 
somit nicht das Pensionsrecht. Eine Karenzierung ist mit Sicherheit kein „Nebenrecht oder 
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Nebenprivileg“, das im Rahmen des Sonderpensionenbegrenzungsgesetzes geregelt hätte 
werden können. 

Durch eine Änderung des Bundesverfassungsgesetzes über die Begrenzung von Bezügen 
öffentlicher Funktionäre im Rahmen des Sonderpensionenbegrenzungsgesetz hat der Bund 
den Ländern ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt, für hohe Pensionen im Landesbereich 
erhöhte Sicherungsbeiträge vorzusehen. So weit das Land Tirol von dieser Ermächtigung Ge-
brauch macht, könnte auch die zukünftige Pension des angesprochenen Landesbeamten 
einem derartigen Sicherungsbeitrag unterliegen. 

Fragen 3 bis 5: 

Hinsichtlich dieser Fragen verweise ich auf meine Beantwortung der Fragen 3 bis 5 der An-
frage Nr. 6359/J. Ergänzend mache ich darauf aufmerksam, dass auch die vertragliche Ge-
staltung der Dienstverhältnisse bei Parteien im privatautonomen Bereich der betroffen Ar-
beitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen liegt und daher nicht meiner Aufsicht unterliegt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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